
Satzung 
über die Beseitigung von Abwasser  

aus den Grundstücksabwasseranlagen 
in den Gemeinden des Amtes Breitenburg 

(Abwasseranlagensatzung) 
 
(in Kraft ab 1.1.2007) 
in der Fassung der 3. Nachtragssatzung vom 09.07.2010 (in Kraft seit 01.08.2010) 
 
Aufgrund der §§ 5 und  24 a der Amtsordnung (AO), der §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung 
für Schleswig-Holstein (GO), der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein (KAG), des § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) sowie der §§ 1 und 
2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (AG-AbwAG), jeweils in der 
zuletzt geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung durch den Amtsausschusses vom                       
29.11.2006      folgende Satzung erlassen: 
 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Gemeinden sind nach § 31 des Landeswassergesetzes zur Abwasserbeseitigung 
verpflichtet. Die Aufgabe der unschädlichen Beseitigung des Abwassers aus Grundstücks-
abwasseranlagen (Hauskläranlagen und abflusslosen Sammelgruben) haben die amtsange-
hörigen Gemeinden Auufer, Breitenberg, Breitenburg, Kollmoor, Kronsmoor, Lägerdorf, 
Moordiek, Münsterdorf, Oelixdorf, Westermoor und Wittenbergen gemäß § 5 der Amtsord-
nung dem Amt Breitenburg übertragen. 
 
(2) Das Amt Breitenburg betreibt die unschädliche Beseitigung des Abwassers aus Grund-
stücksabwasseranlagen (Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben) in den amtsangehöri-
gen Gemeinden als öffentliche Einrichtung. 
 
(3) Die Abwasserbeseitigung umfasst das Einsammeln und Abfahren des in Hauskläranla-
gen anfallenden Schlamms und des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers und 
die Einleitung und Behandlung in Abwasseranlagen. 
 
(4) Das Amt Breitenburg schafft die Abfuhreinrichtungen für die Abwasserbeseitigung nach 
Absatz 3. Es kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Anlagen und Einrichtungen Dritter in An-
spruch nehmen oder die Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise durch Dritte vornehmen 
lassen. 
 
(5) Zu den Abwasseranlagen gehören auch die von Dritten errichteten und unterhaltenen 
Anlagen, wenn sich das Amt Breitenburg ihrer zur Abwasserbeseitigung bedient und zu ihrer 
Unterhaltung beiträgt. 
 
(6) Zur Abwasserbeseitigung aus Grundstücksabwasseranlagen (Hauskläranlagen und ab-
flusslosen Gruben) gehören alle Vorkehrungen und Einrichtungen für das Einsammeln und 
das Abfahren des in Hauskläranlagen anfallenden Schlamms und des in abflusslosen Gru-
ben gesammelten Abwassers sowie deren Einleitung und Behandlung in Abwasseranlagen 
außerhalb des zu entwässernden Grundstückes. 
 
(7) Abwasser im Sinne dieser Satzung ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, 
landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verunreinigt oder sonst in seinen Eigenschaf-
ten verändert ist; dazu gehört auch der in Hauskläranlagen anfallende Schlamm. Nicht als 
Abwasser im Sinne dieser Satzung gelten die Stoffe und Abwasser nach § 4 dieser Satzung. 
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§ 2 
Anschluss- und Benutzungszwang 

Anschluss- und Benutzungspflichtige 
 

(1) Jeder Eigentümer eines Grundstückes, auf dem sich eine Grundstücksabwasseranlage 
befindet, ist verpflichtet, sein Grundstück an die Einrichtungen für die Abwasserbeseitigung 
anzuschließen (Anschlusszwang), das auf dem Grundstück anfallende Abwasser in die 
Grundstücksabwasseranlagen einzuleiten und dem Amt Breitenburg bei Abholung zu über-
lassen (Benutzungszwang). 
 
(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch 
jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. 
 
(3) Die Anschluss- und Benutzungspflichtigen haben dem Amt Breitenburg innerhalb eines 
Monats nach Inkrafttreten dieser Satzung oder vor Inbetriebnahme neuer Grundstücksab-
wasseranlagen die Anzahl, die Art und die Größe dieser Anlagen auf dem Grundstück anzu-
zeigen. 
 
(4) Die Pflichten des Grundstückseigentümers gelten entsprechend für die zur Nutzung des 
Grundstückes dinglich Berechtigten und für Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen 
Gewerbebetriebes. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 
 
 

§ 3 
Betrieb der Grundstücksabwasseranlagen 

 
(1) Die Grundstücksabwasseranlagen müssen nach den bauaufsichtlichen Bestimmungen 
und den anerkannten Regeln der Abwassertechnik, insbesondere DIN 1986 und DIN 4261, 
hergestellt und betrieben werden. Die Kosten für die Herstellung und den Betrieb der Anlage 
trägt der Grundstückseigentümer. Bei der Erneuerung, Veränderung oder Beseitigung von 
Grundstücksabwasseranlagen hat der Grundstückseigentümer auf seine Kosten binnen zwei 
Monaten die Teile, die nicht Bestandteil der neuen Anlage geworden sind, außer Betrieb zu 
setzen, vom Amt Breitenburg entleeren und reinigen zu lassen, zu beseitigen bzw. ord-
nungsgemäß zu verfüllen. 
 
(2) Die Herstellung und Änderung von Grundstücksabwasseranlagen bedürfen der An-
schlussgenehmigung durch die Gemeinde. Grundstücksabwasseranlagen müssen den je-
weils geltenden DIN-Vorschriften entsprechen. 
 
(3) Für das bauaufsichtliche Verfahren gelten im Übrigen die landesrechtlichen Bestimmun-
gen. 
 
 
 

§ 4 
Begrenzung des Benutzungsrechts 

 
(1) In die Grundstücksabwasseranlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das so be-
schaffen ist, dass dadurch nicht 
 
 a) die Anlage oder die angeschlossenen Grundstücke gefährdet oder beschädigt wer-

den können, 
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b) die Beschäftigten gefährdet oder ihre Gesundheit beeinträchtigt werden können, 
c) die Möglichkeit einer Verwertung des Klärschlamms beeinträchtigt wird, 
d) der Betrieb der Abwasserbehandlung erschwert, behindert oder beeinträchtigt wird, 
e) die Funktion der Abwasserbeseitigung so erheblich gestört werden kann, dass da-

durch die Anforderungen an die Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden kön-
nen, oder 

f) sonstige schädliche Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, ein-
treten. 

 
(2) Ausgeschlossen ist insbesondere die Einleitung von 
 

a) Stoffen, die Leitungen verstopfen können, 
b) Abwasser, das schädliche Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe verbreiten kann, 
c) Abwasser, das die Baustoffe der öffentlichen Abwasseranlagen angreift oder die bio-

logischen Funktionen schädigt, 
d) infektiösen Stoffen und Medikamenten, 
e) Farbstoffen, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Kläran-

lage oder im Gewässer führen,  
f) festen Stoffen, auch in zerkleinerter Form wie Schutt, Asche, Glas, Sand, Müll, Kü-

chenabfälle, Treber, Hefe, Borsten, Lederreste, Fasern, Kunststoffe, Textilien, grobes 
Papier u. ä., 

g) Kunstharz, Lacke, Lösungsmittel, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, Gips, Mörtel, flüs-
sige und später erhärtende Abfälle sowie Bitumen und Teer und deren Emulsionen; 

h) Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, 
i) Jauche, Gülle, Mist, Silagesickersaft, Schlachtabfälle, Blut und Molke, 
j) Kaltreinigern, die chlorierte Wasserstoffe enthalten oder die die Ölabscheidung ver-

hindern, 
k)  Absetzgut, Schlämmen oder Suspensionen aus Vorbehandlungsanlagen, Räumgut 

aus Kleinkläranlagen und Abortanlagen, 
l) feuergefährlichen, explosiven, giftigen, fett- oder ölhaltigen Stoffen, wie z. B. Benzin, 

Heizöl, Schmieröl, tierische und pflanzliche Öle und Fette einschließlich des durch 
diese Stoffe verunreinigten Waschwassers, 

m) Säuren und Laugen, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Phosgene, Schwefelwasserstoff, 
Blausäure und Stickstoffwasserstoffsäure sowie deren Salze; Kerbide, die Azethylen 
bilden, ausgesprochen toxische Stoffe, 

n) Stoffen oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgung einer Giftigkeit, Langlebigkeit, 
Anreicherungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erb-
gutverändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cyani-
de, halogenierte Kohlenwasserstoffe, polycyclische Aromate und Phenole, 

o) Abwasser aus Betrieben, insbesondere Laboratorien und Instituten, in denen Kombi-
nationen von Nukleinsäuren geschaffen oder mit gentechnisch manipulierten Orga-
nismen gearbeitet wird, 

p) Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben,  
wenn die Einleitung nach § 33 Landeswassergesetz genehmigungspflichtig ist, so-
lange die Genehmigung nicht erteilt ist, das wärmer als + 35 Grad Celsius ist, auch 
die Einleitung von Dampf, das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist, 
das aufschwimmende Öle und Fette enthält, 

q) Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht, 
r)   Abwasser, dessen chemische und physikalische Eigenschaften über den allgemeinen 

Richtwerten für die wichtigsten Beschaffenheitskriterien der Anlage 1 des Arbeitsblat-
tes A 115 der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV) in der jeweils gültigen Fas-
sung liegt.  

 
(3) Auf Grundstücken, auf denen Benzin, Öle und Fette anfallen, sind Vorrichtungen zur Ab-
scheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser einzubauen (Abscheider). Für Art und Einbau 
dieser Abscheider sind die jeweils geltenden DIN-Vorschriften maßgebend. Der Verpflichtete 
hat die Entleerung der Abscheider in regelmäßigen Abständen und bei Bedarf vorzunehmen. 
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Das Abscheidegut ist unverzüglich vorschriftsmäßig zu beseitigen und darf insbesondere 
keinem Abwassernetz zugeführt werden. Der Verpflichtete haftet für jeden Schaden, der 
durch eine versäumte Entleerung der Abscheider entsteht.  
 
  

§ 5 
Entleerung der Grundstücksabwasseranlagen 

 
(1) Die Grundstückskläranlagen und abflusslosen Gruben werden vom Amt Breitenburg oder 
den Beauftragten regelmäßig entleert oder entschlammt. Das anfallende Abwasser bzw. der 
anfallende Fäkalschlamm werden einer Abwasseranlage zugeführt. 
 
Im Einzelnen gilt für die Entleerungshäufigkeit: 
 
1. Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf geleert. Der Grundstückseigentümer ist 

verpflichtet, rechtzeitig - mindestens eine Woche vorher - beim Amt Breitenburg oder bei 
dem von ihm Beauftragten die Notwendigkeit einer Grubenentleerung anzuzeigen. 

 
2. Kleinkläranlagen werden nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

entschlammt. Danach ist grundsätzliche eine jährliche Entschlammung durchzuführen. 
Hiervon kann das Amt Breitenburg nur absehen, wenn 
a) die anaerobe biologische Behandlung in der Mehrkammer-Ausfaulgrube und die 

nachfolgende Reinigungsstufe für die biologische Nachreinigung mindestens nach 
den jeweils gültigen Regeln der Technik dimensioniert ist und entsprechend betrieben 
wird 

und 
b) die Kleinkläranlagen nach ihrer Bemessung durch die Zahl der angeschlossenen 

Einwohner bzw. Einwohnerwerte in dem Entschlammungszeitraum um mindestens 
30 v. H. unterbelastet ist 

und/oder 
c)  die Kleinkläranlage nach der Benutzungsdauer erheblich unterbelastet ist. Eine Un-

terbelastung kann durch die nicht dauerhafte Nutzung eines Gebäudes (z. B. in Wo-
chenendhausgebieten), aber nicht durch zeitweilige Abwesenheit einer oder mehrerer 
Personen gegeben sein. 

 
Die Voraussetzungen für eine zweijährige Entschlammungshäufigkeit sind jährlich zu ü-
berprüfen. 
 
Soweit Anzeichen auf eine Beeinträchtigung der biologischen Nachreinigung hinweisen, 
ist ein häufigeres  Entschlammungsintervall zu wählen. 
 
Technisch belüftete Anlagen sind nach der DIN 4261 Teil 2 „Kleinkläranlagen - Anlagen 
mit Abwasserbelüftung, Anwendung, Bemessung, Ausführung und Prüfung“ auszulegen 
und nach DIN 4261 Teil 4 „Kleinkläranlagen - Anlagen mit Abwasserbelüftung, Betrieb 
und Wartung“ zu betreiben und zu warten. 
 
Das Amt Breitenburg hat bei technisch belüfteten Anlagen sicherzustellen, dass ihm für 
eine bedarfsorientierte Schlammabnahme jährlich die Messergebnisse der Schlammhö-
hen vorzulegen sind. Sollten diese Angaben nicht vorgelegt werden, hat auch bei diesen 
Anlagen eine Regelabfuhr des Fäkalschlamms stattzufinden. 
 
Das Amt Breitenburg oder die von ihm Beauftragten geben die Entsorgungstermine be-
kannt. Die Bekanntgabe kann öffentlich geschehen. Der Grundstückseigentümer ist ver-
pflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, damit die Entsorgung zum festgesetzten Zeitpunkt 
erfolgen kann. 
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(2) Ist bei Campingplätzen, Wochenendhausgebieten und dergleichen abweichend von der 
Regelentleerung nach Absatz 1 die Abfuhr des Schlamms bzw. des Abwassers erforderlich, 
so hat der Grundstückseigentümer mit dem Amt Breitenburg einen besonderen Termin zu 
vereinbaren. 
 
(3) Die Grundstücksabwasseranlagen und der Zugang auf dem Grundstück zum Zweck des 
Abfahrens des Abwassers müssen in verkehrssicherem Zustand gehalten werden. Hierzu 
gehört auch eine ausreichende Beleuchtung. Das Amt Breitenburg kann die verkehrssichere 
Herrichtung der Grundstücksabwasseranlage und des Zugangs entsprechend den Erforder-
nissen des Einzelfalls verlangen. 
 
(4) Bei vorübergehender Einschränkung, Unterbrechung oder Verspätung beim Abfahren 
des Schlamms aus den Hauskläranlagen und des Abwassers und den abflusslosen Gruben 
infolge von Betriebsstörungen, Streik oder betriebsnotwendigen Arbeiten sowie in Fällen  
höherer Gewalt besteht kein Anspruch auf Schadensersatz. Ist die Abwasserbeseitigung aus 
einem der vorgenannten Gründe unterblieben, so wird sie unverzüglich nachgeholt. 
 
 
 

§ 6 
Auskunfts- und Meldepflicht sowie Zugangsrecht 

 
(1) Die Benutzungspflichtigen sowie die sonstigen Nutzungsberechtigten des Grundstücks 
haben alle für die Prüfung der Grundstücksabwasseranlagen und der Abscheider und die für 
die Berechnung der Abgaben- und Erstattungsansprüche erforderlichen Auskünfte zu ertei-
len. 
 
(2) Den Beauftragten des Amtes Breitenburg ist zum Abfahren des Schlamms und des Ab-
wassers und zur Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dieser Satzung ungehindert 
Zugang zu allen Grundstücken zu gewähren. Alle Teile der Grundstücksabwasseranlage 
müssen den Beauftragten zugänglich sein. 
 
 
 

§ 7 
Benutzungsgebühren - Abgabentatbestand 

 
Für die Benutzung der Einrichtungen nach § 1 dieser Satzung wird eine Benutzungsgebühr 
nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. Sie ist zur Deckung der Kosten der Abwasserbesei-
tigung bestimmt. 
 
 
 

§ 8 
Gebührenpflichtige 

 
Gebührenpflichtig ist, wer nach den grundsteuerrechtlichen Vorschriften Schuldner der 
Grundsteuer ist oder sein würde, wenn das Grundstück nicht von der Grundsteuer befreit 
wäre. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
 
 

§ 9 
Gebührenhöhe und Bemessungsgrundlage 

 
Die Benutzungsgebühr wird nach der Menge des aus der Grundstücksabwasseranlage ab-
gefahrenen Abwassers berechnet und beträgt 
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a) für die Abwasserbeseitigung aus Hauskläranlagen und abflusslosen Sammelgruben 

(Regelentleerung) 25,51 € je halben Kubikmeter entnommener Inhaltsstoffe, 
 
 

b) für die Sonderabfuhren außerhalb der Regelentleerung 
- für den ersten halben Kubikmeter 85,01 €, 
- für jeden weiteren halben Kubikmeter 25,51 €. 
 

 
 

§ 10 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres, frühestens jedoch 
mit der Leerung der Grundstücksabwasseranlage. 
 
(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die Grundstücksabwasseranla-
ge außer Betrieb genommen und dies dem Amt Breitenburg schriftlich mitgeteilt wird. 
 
 
 

§ 11 
Festsetzung und Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Heranziehung zur Gebühr für die Regelabholung erfolgt durch schriftlichen Bescheid, 
der mit einem Bescheid über andere Abgaben verbunden werden kann. Für die Bedarfsab-
holung wird ein besonderer Bescheid gefertigt. 
 
(2) Die Gebühr für die Regelabholung sowie die für die Bedarfsabholung wird einen Monat 
nach Zugang des Heranziehungsbescheides fällig. 
 
 
 

§ 12 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen, zur Festsetzung der Gebühren und zur Durch-
setzung der Bestimmungen dieser Satzung ist die Erhebung und Verwendung der erforderli-
chen personen- und grundstücksbezogenen Daten gemäß § 13 in Verbindung mit § 11 des 
Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) vom 09.02.2000, in der zuletzt geltenden Fassung, 
zulässig aus den bei der Kämmereiabteilung des Amtes Breitenburg geführten grundstücks-
bezogenen Dateien, aus den bei der Bauabteilung des Amtes Breitenburg geführten Nach-
weisen über Grubenleerungen, Bauakten und Kaufverträgen und aus Meldedateien des Ein-
wohnermeldeamtes des Amtes Breitenburg: 
Grundstückseigentümer, Eigentumsverhältnisse, Anschriften von Grundstückseigentümern 
sowie Verbrauchsdaten. 
 
(2) Soweit es nach dieser Abwasseranlagensatzung im Einzelfall erforderlich ist, dürfen auch 
weitere in den genannten Datenquellen vorhandene personenbezogene Daten erhoben wer-
den. 
 
(3) Die Daten dürfen von der Daten verarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Gebührener-
hebung nach dieser Satzung weiter verarbeitet werden. 
 
(4) Die Speicherung und Verwendung der Daten auf Datenträger der jeweiligen EDV-Anlage 
des Amtes Breitenburg sind zulässig. 
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§ 13 
Gleichstellung von Männern und Frauen 

 
Soweit in dieser Satzung Bezeichnungen, die für Männer und Frauen gelten, in der männli-
chen Form verwendet werden, gelten diese Bezeichnungen für Frauen in der weiblichen 
Form. 
 
 
 

§ 14 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer 
entgegen § 5 und § 6 die für die Gebührenberechnung erforderlichen Auskünfte nicht erteilt 
oder nicht duldet, dass Beauftragte des Amtes das Grundstück betreten, um die Bemes-
sungsgrundlage festzustellen oder zu überprüfen. 
 
(2) Ordnungswidrig nach § 144 Abs. 2 LWG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
a) nach § 2 Abs. 1 sein Abwasser nicht dem Amt Breitenburg überlässt und die Grund-

stücksabwasseranlagen nicht durch das Amt Breitenburg bzw. seinen Beauftragten ent-
leeren lässt. 

b) nach § 3 die Grundstücksabwasseranlage nicht ordnungsgemäß herstellt oder betreibt 
oder nicht mehr benötigte Anlagen nicht beseitigt, 

c) nach § 4 unzulässige Abwassereinleitungen vornimmt, 
d) nach § 5 Abs. 3 nicht für einen verkehrssicheren Zustand der Grundstücksabwasseranla-

gen und des Zugangs zu ihnen sorgt, 
e) den in § 6 geregelten Auskunfts- und Mitteilungspflichten zuwider handelt und das Zu-

gangsrecht verwehrt. 
 
(3) Ordnungswidrig nach § 134 Abs. 5 GO handelt, wer dem Anschluss- und Benutzungs-
zwang nach § 2 zuwider handelt. 
 
 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2007 in Kraft. 

 

 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
Breitenburg, den 30.11.2006 
 

                           Amt Breitenburg 
                           Der Amtsvorsteher 

                        gez. Milde 


